
GLKrWG: Art. 33 Bekanntmachung und Reihenfolge der Wahlvorschläge

Art. 33  Bekanntmachung und Reihenfolge der Wahlvorschläge 
 
(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter hat die vom Wahlausschuss oder vom Beschwerdeausschuss 
zugelassenen Wahlvorschläge zusammengefasst spätestens am 33. Tag vor dem Wahltag bekannt zu 
machen.

(2) 1Bei der Bekanntmachung werden die Wahlvorschläge in folgender Reihenfolge genannt:

1.  Die Wahlvorschläge von Wahlvorschlagsträgern nach der Zahl der bei der letzten Landtagswahl auf sie 
entfallenen Sitze,

 
2.  die Wahlvorschläge von Wahlvorschlagsträgern nach der Zahl der bei der letzten Gemeinderatswahl 
oder bei der letzten Kreistagswahl für sie abgegebenen Stimmen,

 
3.  die übrigen Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge der Kennworte.

 
2Bei gleicher Sitzzahl richtet sich die Reihenfolge nach der Zahl der Stimmen. 3Bei gemeinsamen 
Wahlvorschlägen richtet sich die Reihenfolge nach der Partei oder der Wählergruppe, die im Kennwort an 
erster Stelle steht.


